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Hauptausschuss 
 

Hinweise zu den aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzregeln: 
Die geltende Coronaschutzverordnung verlangt bei Sitzungen in Innenräumen die 
Einhaltung der 3G-Regel. Zutritt zum Sitzungsraum haben nur Personen, die vollständig 
geimpft, genesen oder getestet sind. Alle Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie 
die anwesenden Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, einen Immunisierungsnachweis 
oder einen Testnachweis (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht 
älter als 48 Stunden) digital oder in Papierform sowie als Identitätsnachweis ein amtliches 
Ausweispapier mitzuführen. Das Testerfordernis kann auch durch einen gemeinsamen 
beaufsichtigten Selbsttest erfüllt werden. Schülerinnen und Schüler gelten wegen ihrer 
Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Als Nachweis dient 
der Schülerausweis. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen Testnachweis.  
NEU: Da die Sitzung in einem Schulgebäude stattfindet und jede Gefährdung des 
Präsenzunterrichts vermieden werden soll, werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dringend gebeten, sich vor der Sitzung in Eigenverantwortung selbst zu testen oder testen 
zu lassen, auch wenn eine Immunisierung vorliegt. Empfohlen wird ein Test in einer 
anerkannten Teststelle. 
Beim Zutritt zum Sitzungsraum ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen. 
Empfohlen wird das Tragen einer FFP2-Maske. Die Maske muss während der gesamten 
Sitzung, auch am Sitzplatz, getragen werden.  
 

Bitte denken Sie an den Nachweis über die Immunisierung oder Testung! 
Die vorstehenden Regeln entsprechen dem Stand bei der Verschickung. Etwaige 
Änderungen aufgrund der angekündigten Anpassung der Coronaschutzverordnung 
werden kurzfristig mitgeteilt. 

        Achtung: 
        Sitzung in der Mensa 

des Städt.  
Stiftsgymnasiums 

 
 
 
 
 

 
E I N L A D U N G 

 
zur Sitzung des Hauptausschusses 

am Donnerstag, 03.03.2022, 17:00 Uhr 
im Saal der Mensa des Städtischen Stiftsgymnasiums Xanten, Poststr. 14, 46509 Xanten. 

 
 

 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister  
 

2. Anträge zur Tagesordnung  
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3. Genehmigung der Niederschrift vom 02.12.2021  
 

4. Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 
gefasste Beschlüsse 
Sitzung des Hauptausschusses am 02.12.2021, öffentlicher Teil 

(St 20/413) 

 

5. Feststellung von Ausschließungsgründen wegen Befangenheit  
 

6. Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 
öffentlichen Teil zu behandeln sind: 

 

 

6.1 Anregung der Frau Daphne Schiela vom 10.11.2021 zu kostenlosen 
Hygieneartikeln in den Mädchen-Toiletten der weiterführenden Xantener 
Schulen 

(St 20/373) 

 

7. Antrag der Fraktion Forum Xanten (FoX) vom 25.01.2022 auf Auflösung 
und Neubildung der Ausschüsse 

(St 20/423) 

 

8. Ordnung zur 3. Änderung der Vergabeordnung der Stadt Xanten (St 20/403) 
 

9. Ordnung zur 6. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse 

(St 20/405) 

 

10. Ordnungsbehördliche Verordnung Sonntagsöffnung (St 20/374) 
 

11. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bereitstellung eines gemeinsamen 
Angebots der Gemeinde Sonsbeck und der Stadt Xanten zur 
Pflegeberatung 

(St 20/377) 

 

12. Widmung von Straßen 
hier: Teilfläche der Straße Kirchend in Obermörmter, Gemarkung 
Obermörmter, Flur 2, Flurstücke 40 und 169 

(St 20/401) 

 

13. Anmeldeverfahren an Grundschulen – Schuljahr 2022/2023 – rechtliche 
und aktuelle Situation / Möglichkeiten und Grenzen für den Teilstandort 
der Gemeinschaftsgrundschule Xanten in Marienbaum - 
Anträge des Vorstands der B/B/X sowie des Ortsverbandes der CDU 
Marienbaum  

(St 20/389) 

 

14. Bauliche und pädagogische Weiterentwicklung des städtischen 
Stiftsgymnasiums sowie der Willi Fährmann Gesamtschule - Analyse der 
Potentiale einer gemeinsamen Nutzung von Fachräumen 

(St 20/380) 

 

15. Sanierung der Turnhalle Marienbaum (St 20/391) 
 

16. Sanierung des Hallenbads in Xanten 
Ermächtigung für eine Beauftragung in 2023 

(St 20/376) 

 

17. Antrag des Caritasverbandes Moers-Xanten e.V. sowie Antrag der 
Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. auf Gewährung von Zuschüssen für 
die Beratungsstellen in Xanten 

(St 20/378) 

 

18. Bericht zum LEADER Projekt "Nachbarschaftsberatung" (St 20/384) 
 

19. Tätigkeitsbericht aus dem Bereich Fördermittelmanagement (St 20/417) 
 

20. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Xanten (St 20/372) 
 

21. Inanspruchnahme einer Beratungsförderung im Rahmen der 
Breitbandförderung des Bundes im Haushaltsjahr 2022 und 
Aufgabenübertragung auf den Kreis Wesel 

(St 20/386) 

 

22. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe bei den 
Abfallentsorgungskosten (die Drucksache wird nachgereicht) 

(St 20/429) 
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23. Neubesetzung von Ausschüssen und Beiräten (St 20/393) 
 

24. Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 

 

 

24.1 Antrag der Fraktion FoX vom 30.12.2021 auf bessere Unterbringung von 
Geflüchteten 

(St 20/385) 

 

24.2 Antrag der SPD Fraktion vom 23.01.2022 auf Einleitung eines 
Bestimmungsverfahrens zur Aufhebung des Bekenntnisstandortes 
Marienbaum 

(St 20/390) 

 

24.3 Antrag des Stadtverordneten Herrn Heinz-Jürgen Küppers, Fraktion 
Forum Xanten (FoX), vom 29.01.2022 zur Informationsbereitstellung der 
Freizeitzentrum Xanten GmbH (FZX) 

(St 20/419) 

 

25. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 

 

 

25.1 Anfrage der Stadtverordneten Frau Petra Strenk, Fraktion Forum Xanten, 
vom 04.01.2022 zum Thema „Stand Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes vom 14.08.2017“, hier: ergänzende Fragen 

(St 20/400) 

 

25.2 Anfrage der Fraktion Forum Xanten (FoX) vom 15.02.2022 zu GRW-
Fördergebiete/Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm 

(St 20/432) 

 

26. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

27. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung des nichtöffentlichen Teils  
 

2. Genehmigung der Niederschrift vom 02.12.2021  
 

3. Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 
Beschlüsse 

 

 

4. Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 
gefasste Beschlüsse 
Sitzung des Hauptausschusses am 02.12.2021, nichtöffentlicher Teil 

(St 20/414) 

 

5. Vergabe eines Gründerstipendiums (St 20/424) 
 

6. Vergabe von Aufträgen:  
 

6.1 Auftragsvergabe zur Anmietung von Multifunktionssytemen 
(Kopierer/Drucker/Scanner/Fax) für die Stadtverwaltung, die städtischen 
Schulen, den Betriebshof und die Stadtbücherei 

(St 20/422) 

 

6.2 Auftragsvergabe Lernmittel - Schuljahr 2021/2022 (St 20/418) 
 

7. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 

 

 

7.1 Anfrage der Stadtverordneten Petra Strenk, Forum Xanten e.V., zu 
Rechtsstreiten in den Jahren 2015 bis heute durch die Stadt Xanten 
 

(St 20/407) 
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8. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

9. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
 
Xanten, 16.02.2022 
 
 
gez.: 
Thomas Görtz 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
des Beschlusses über die Jahresrechnung 2019 

und die Entlastung des Bürgermeisters  
der Stadt Xanten 

gemäß § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) 
in der derzeit geltenden Fassung 

 
 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 einschließlich 
Entlastung 

 
Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 05.10.2021 und 07.12.2021 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 

1. Der Rat stellt in Abänderung des Beschlusses vom 05.10.2021 den Jahresabschluss 2019 
mit einer Bilanzsumme in Höhe von 170.079.814,83 € durch Beschluss fest. 

 
2. Der Rat beschließt, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 753.755,37 € mit 533.095,37 € 

durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und einer Reduzierung der Allgemeinen 
Rücklage in Höhe von 220.660,00 € zu decken. 

 
3.  Die Mitglieder des Rates erteilen dem Bürgermeister wegen dessen Haushaltsführung 

2019 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW uneingeschränkte Entlastung. 
 

 
Der Kreis Wesel teilte der Stadt Xanten mit Schreiben vom 08.02.2022 mit, dass er den mit Datum 
vom 14.12.2021 angezeigten Beschluss des Rates der Stadt Xanten über den geprüften 
Jahresabschluss 2019, der Behandlung des Jahresüberschusses sowie der Entlastung des 
Bürgermeisters zur Kenntnis genommen hat und keine Bedenken gegen die Bekanntgabe des 
Jahresabschlusses bestehen. 
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2. Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Xanten wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich 
bekannt gemacht. Das komplette Zahlenwerk des Jahresabschlusses der Stadt Xanten liegt zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Xanten, Karthaus 2 in den Diensträumen des Fachbereichs 
Finanzen während der Dienststunden öffentlich aus. Bedingt durch die Corona-Krise wird um eine 
vorherige Terminabsprache unter der Telefonnummer 0 28 01 – 77 22 60 gebeten. 
 
 
Xanten, 17.02.2022 
 
 
Stadt Xanten 
 
 
gez.: 
Görtz 
Bürgermeister 

 


